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biefes Vejiehung nie doG aulgeroirït. ©er Vegierunglrat
ïann für einzelne Verufe ©onberbefthnmungen auffteGen :

el fragt fi® nun, ob ni®t au® bie faufmännif®en Ve=

rufe biefeë 25oEtelI§ teilhaftig metben bürften. ©te Ober*
oufftc£)t bet ©ireftion bet Volflrmrif®aft, bie fi® na*
trtersilidE» mit ber Über»tufun g ber Sehrocrtrâge unb ben
SehiHnglprüfungen befaßt, foïïte erweitert roerben, foba|
ft® biefe 'RontroGe au® auf bie Seit bel 53efte^crt§ bel
Sehrnerhältniffel unb nic£)t nur auf bie geit feinet Ve*
giânbung unb Aufhebung erftrecït. Sine Kontrolle, bie
unhaltbare Sehrperhäliniffe fefthält, befiehl nicht. ©iefe
lufga&e tonnte ben Rreilprfifungllommiffionen pgemtefen
werben. f>eute prüft niemanb, ob ber Sehttn elfter gensaf»
ber Vorf®rift bel ©efeljel na® heften Kräften für bie

3lulbilbung fcrgt. Überhaupt muß bet Vorf®rift, eine

jwedmctfjige Vethenfoige in ber Stneignung ber Rennt*
niffe unb geirtigfeiten p bea®ie«, beffer nach gelebt nier-
ben. ©te Vefätnpfuug ber Seht tingljü®terei bur® ctae
Vef®tânîung ber S<# bet Sehrlinge hat Si®t= unb
©éattenfetten. Rantonlrat fjoranb hofft, ben groecf bur®
bie beffere RoniroGe ber SehroerhäÜnfffe p erreichen. 8lu®
ber UnterfteGung ber gemerblmäfjigen prioaten fianbkl»
fluten unter bie ©taatlauffi®t foß mit SSorfid^t begegnet
œetbeit, ebenfo bem S08unf®e nach 'einer groif^enprß»
fang, ®ur® ©rfahtungen mit ber äür®erif®en IRegte=

rung gem®igt, perfprtdjt jt® ber Vetfaffes au® oon ber
Veftimmung bei Dbligationenre®iel, baff VormaGebr*
oerträge oerein&art werben fönnen, ni®t »tri ; er roünfctjt
baher im «Dinierten Sehtlinglgefetj einen ißafful, ber
mehr ©arantten für bie ©ur®führung biefer Obligationen*
re®tli®en @rmä®tigung bietet.

©te Vefiimmungen pr befferen Sfalbilbung ber auffer*
halb ber Vetufllehre ftef>enben, im Berufe tätigen

'

Qu*
genblt®en feefe^Iagen gefe|l!®el Veulanb. ©iefe fönnte
bur® eine ©rroeiterung bei ©eliimglberei®el erret®t
Werben: ©ie Vaiionalifietung unb bfe 3tnmenbung neuer
SHethoben hat eine neue ©attung faufmännif®en |jilfl=
pcrfonall gef®affen, bal ft® auf bie Vebienung »on
Vureaumaf®tners fpejialifiert hat. !u® biefe Sente, bie
leine eigentliche faufniännif®e Sel)te abfoloieren, füllten
pm 93efti£%e einer beruflichen gortbübunglf®ule Der»
pfli®iet fein, ©ie Siebenten, bie gegen biefen 3Bunf® in
îaufmânnif®en Greifen aufgetaut ftnb, weil bamit bal
Vübunglniöecm bei ©tanbel he*untergebiûcît merben
fönnte, [tab jet firent worben.

0olMr!$êaft.
Sur Sïewtdfjfrcge. (K. M.-Rorr.) ©®on feit einiger

Seit hat bal @ibgenöffif®e Irbeitlamt bie grage
bei Vettrittl ber @®weis jum internationalen überein*
tommen betreffenb bie Verttenbung won Vleiroetjs pm
Staftri® einem näheren ©tubium unierpgen. ©ie Vor*
arbeiten gehen nunmehr bem 3lbf®lufü entgegen, ©elt
«er Veroffentli®ung eine! oorläufigen Veti®te§ ftnb im
loefentlichen folgenbe äfiagnahmen getroffen roorben : ©I
Würbe eine paritätif'dhe gachlommiffion etngefe^f,
beftçhenb aul Vertretern bel SHaler» unb ©ipfer
Weifteroerbanbel unb bei Vau* unb Wolgast*
betteroerbanbel, Slialer, bie ftdEj in cerfdjtebenen
p'|ungen mit bem fßroblem befaßte. Sebent mürben
w fe<h§ ©täbten: Sürich, Vera, ©t. ©aßen, ©chaffhaufen,
Jteuenburg, Saufanne, ©rhebungen über bie Vermenbung
bon Vletraeifj unb bleifreien meinen garben im SDÎaler*
semerbe nnb bie bamit gemalten ©rfahrungen burchge=
mbtt. ©(hlie|lid| mürben jmei oerfehiebene unabhängige
<-Spertett>@utadjten eingeholt. »#r » ^t ®Çftû§t auf bie ©rgebniffe aGer biefer Vorarbeiten

W bie gachlommiffion etnftimmig mit folgenber
^fwng einnerftanben erflärt:

1. Von einem gättjlic^en ober teilmeifen Verbot
ber Vermenbung can Vletmet^ beim Slnftri^
mirb gurjeit obgefehen.

2. ©agegen ftnb SRa^nahmen pm ©c|uSje ber Sltaler

p treffen, mie fie im internationalen Übeteinüommen be*

treffeub bie Vermenbung oon Vleiroei| pm Slnftrid) s?or*

gefehen ftnb.
3. ®al Dbligatortum ber UnfaGoerft^erung ifi aul*

pbehnen auf biejenigen nicht feljr pijfeeidten SJlaletbe*
triebe, bie ihm bi§&er nicht unterfteüt roaren.

4. ©urch ein hierp geeignetel Qnftitut foHen miffen*
fchaftlidhe IMetfuctjungen unb Verfuche über Sinfiridj*
färben gemalt m erb en unb bie grage ihrer Süormierung
geprüft merben.

©al ©ibgenöfftf^e Slrbeitlamt mirb ftch pr Ibïla*
rung biefer legten grage mit ber ©ibgenöffifchen SHate*

rialprüfunglanfialt in Verbinbung feiert «ab mirb fesner
noch mit ber Sdjtndj. UnfaGoerfidj«attg§=lnfMf in ber
grage ber ©chuhmafnahnten nnb bet Slulbehnnng bei
Dbligatoriuml ber ÜnfaHoerficherung gühlung nehmen.

@1 ifi p ermatten, öaf? biefe Arbeiten binnen furgent,
beenbigt merben lönnen, fo ba| bie Stellungnahme bei
Vunblratel unb feine Verithterfiatiung an bie eibgenöf*
ftfdhen State noch im Senfe Sie fei 3a|rei erfolgen lann.

Oettaaatvtsea.
©eguug be§ ©^meijer. V)er!lunt5e§ tu Suri®.

Im 9. unb 10. September tagt in Süricb ber Schwei*
jetif®e SBetï6unb, um über feine Infgaben unb Siele

p oerhanbeln.

@®«)6iptif®e ©epesteres* Kttb SRöbelgef®8fte.
Unter bem Vorfih oon Sentralpräftbent $ulel 9Bg|,
St. ©aßen, fanb ,ln ©hur bie gut befuchte Qahrel*
tagung bel Verbanbe! Schroeiprifcher ©apererer* unb
Sflöbeigefcpfte fiatt. Sie ©eneraloerfammlung geneh*

migte bilhtffionllol Sahrelberi®t unb fRedjnnng, fotoie
bie Vorfchlâge betreffenb Vubget unb Qahrelbeiträge
(bilherige). Vei ben SBahlen mürbe ber lettenbe lui*
fc|uff poGphltg roteber beftatigt; innerhalb belfelben tritt
an CgteUe bei prüditretenben Vorfthenben neu all Qen*
tralpräfibent §anl meidet, Vera. 9Il§ Seiter ber
©efdhäftlftelle trntrbe ber bilherige ©. Vauer, Stögen,
für eine weitere 3lmtlperiobe betätigt SBichitge gragen
unb Vorîommniffe auf bem ©ebiete ber Vertragl* nnb
Verfehnnsrhältttiffe mit ben Siefer anten mürben behau*
belt, gerner mürbe befchloffe«, eine meitere Vt ei ft er*
Prüfung im gebtuar 1928 abphalten, ooraulfiehtli®
in Vafel.

'
©er Dbmann ber ©ubïoœmiffion, @. ©tuba®,

©t. ©alien, hielt ein Sfteferat, über bal äRaterial iR.ofi*
haar. ïïco.cij ben Verhanblungen fanb am ©amitag etn
gamilienabenb fiatt. ©ie Sagung mürbe mit etaer gahrt
nc® Slrofa unb einem SRiitaglbanfett bafelbft gef®loffen.

©ritte gemssbli^e ©tttöfenreife. (*) ©ie für bie Seit
oom 24. ©eptember bil 3. Dïtober 1927 norgefehene
britte gemerbli®e ©iubienreife na® ber ttaliesif®en unb
franpfif®en Violera, oerbunben mit Vefid)tigung roi®ti*
ger ©emerbe* unb Snbuftrte Stabliffemeute ber befu®ten
©egenben, begegnet in ben Kretfen bei f®meiprif®en SOtit«
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dieser Beziehung nie voll ausgewirkt. Der Regierungsrat
kann für einzelne Berufe Sonderbeftimmungeu aufstellen:
es fragt sich nun, ob nicht auch die kaufmännischen Be-
rufe dieses Vorteils teilhastig werden dürsten. Die Ober-
aussicht der Direktion der Volkswirtschaft, die sich na-
mentlich mit der llbervrüfung der Lehrvenräge und den
LehrlingsprZfungen befaßt, sollte erweitert werden, sodaß
sich diese 'Kontrolle auch auf die Zeit des Bestehens des

Là Verhältnisses und nicht nur auf die Zei: sewer Be-
gràdung und Aufhebung erstreckt. Eine Kontrolle, die
unhaltbare Lehrverhältnisse festhält, besteht nicht. Diese
Ausgabe könnte den Kreisprüfungskommisfionen zugewiesen
werde«. Heute prüft niemand, ob der Lehrmeister gemäß
der Vorschrift des Gesetzes nach besten Kräften für die

Ausb'àmg sorgt. Überhaupt muß der Vorschrift, eine
zweckmäßige Reihenfolge in der Aneignung der Kennt-
mssZ und Fertigkeit«» z« beachten, besser nachgelebt wer-
den. Die Bekämpfung der LehrlingszÜchterei durch ekie
Beschränkung der Zahl der Lehrlinge hat Licht- und
Schattenseiten. Kantonsrat Horand hofft, den Zweck durch
die bessere Kontrolle der Lehroerhälwisse zu erreichen. Auch
der Unterstellung der gewerbsmäßigen privaten Handels-
schulen unter die Staatsaufsicht soll mit Vorsicht begegnet
werden, ebenso dem Wunsche «ach einer Zwischenprü-
fang. Durch Erfahrungen mit der zürcherifchen Regie-
rung gewitzigt, verspricht sich der Verfasser auch von der
Bestimmung des Obliaationenrechtes, daß Rormallehr-
vertrage vereinbart werden können, nicht viel; er wünscht
daher im revidierten Lshîlingsgesetz einen Passus, der
mehr Garantien für die Durchführung dieser obligations«.-
rechtlichen Ermächtigung bietet.

Die Bestimmungen zur besseren Ausbildung der außer-
halb der Berusslehre stehenden, im Berufe tätigen

' Ju-
gendlichen beschlagen gesetzliches Neuland. Diese könnte
durch eine Erweiterung des Geltungsbereiches erreicht
werden. Die Rationalisierung und die Anwendung neuer
Methoden hat eine neue Gattung kaufmännischen Hilfs-
personals geschaffen, das sich auf die Bedienung von
Bureaumaschinen spezialisiert hat. Auch diese Leute, die
keine eigentliche kaufmännische Lehre absolvieren, sollten
zum Besuche einer beruflichen Fortbildungsschule ver-
pflichtet sein. Die Bedenken, die gegen diesen Wunsch in
kaufmännischen Kreisen aufgetaucht sind, weil damit das
Bildungsniveau des Standes heruntergedrückt werden
könnte, sind zerstreut worden.

SMWMKM.
Zur Bleiweißfmge. (X. N.-Korr.) Schon seit einiger

Zeit hat das Eidgenössische Arbeitsamt die Frage
des Beitritts der Schweiz zum internationalen überein-
kommen betreffend die Verwendung von Bleiweiß zum
Anstrich einem näheren Studium unterzogen. Die Vor-
arbeiten gehen nunmehr dem Abschluß entgegen. Seit
der Veröffentlichung eines vorläufigen Berichtes sind im
wesentlichen folgende Maßnahmen getroffen worden: Es
wurde eine paritätische Fachkommission eingesetzt,
bestehend aus Vertretern des Maler- und Gipser-
weistexverbandes und des Bau- und Holzar-
betterverbandes. Maler, die sich in verschiedenen
«ltzungen mit dem Problem befaßte. Zudem wurden
w sechs Städten: Zürich. Bern, St. Gallen, Schaffhausen,
-aeuenburg, Lausanne, Erhebungen über die Verwendung
von Bleiweiß und bleifreien weißen Farben im Maler-
llewerbe und die damit gemachten Erfahrungen durchge-
luhrt. Schließlich wurden zwei verschiedene unabhängige
^kperten-Gutachten êtngehoV. W--T

^."stützt auf die Ergebnisse aller dieser Vorarbeiten
A sich die Fachkommission einstimmig mit folgender
L-isung einverstanden erklärt:

1. Von einem gänzlichen oder teilweisen Verbot
der Verwendung van Bleiweiß beim Anstrich
wird zurzeit abgesehen.

2. Dagegen sind Maßnahmen zum Schutze der Maler
zu treffen, wie sie im internationalen Übereinkommen be-

treffend die Verwendung von Bleiweiß zum Anstrich vor-
gesehen sind.

3. Das Obligatormm der Unfallversicherung ist aus-
zudehnen auf diejenigen nicht sehr zahlreichen Malerde-
triebe, die ihm bisher nicht unterstellt waren.

4. Durch à hierzu geeignetes Institut sollen wissen-
schaftlichs Untersuchungen und Versuche über Anstrich-
färben gemacht werden und die Frage ihrer Normierung
geprüft werden.

Das Eidgevössische Arbeitsamt wird sich zur Abklä-
rung dieser letzte« Frage mit der Eidgenössischen Mate-
nalprüsvngscmstalt in Verbindung setzen und wird ferner
noch mit der Schweiz. Unfallversicherungs-Anstalt in der
Frage der Schutzmaßnahmen und der Ausdehnung des

Obligatorinms der Unfallversicherung Fühlung Mhmen.
Es ist zu erwarte«, daß diese Arbeiten binnen kurzem

beendigt werden können, so daß die Stellungnahme des
Bundsrates und seine Berichterstattung an die eidgeuös-
fischen Räte noch im Laufe dieses Jahres erfolgen kann.

SêO«â»«K.
Tagung des Schweizer. WêrSuàs « Zürich.

Um 9. und 10. September tagt in Zürich der Schwei-
zerische WêZkbund, um über seine Ausgaben und Ziele
zu verhandeln.

Schweizerische Tapezierer- Kud Möbelgeschäfte.
Unter dem Vorsitz von Zentralpräsident Jules Wyß,
St. Gallen, fand, in Chur die gut besuchte Jahres-
tagung des Verbandes Schweizerischer Tapezierer- und
Möbelgeschäfte statt. Die Generalversammlung geneh-
migte diskussionslos Jahresbericht und Rechnung, sowie
die Vorschläge betreffend Budget und Jahresbeiträge
(bisherige). Bei den Wahlen wurde der leitende Aus-
schuß vollzählig wieder bestätigt; innerhalb desselben tritt
an Stelle des zurücktretenden Vorsitzenden neu als Zen-
tralpräsident Hans Schweizer, Bern. Als Leiter der
Geschäftsstelle wurde der bisherige C. Bauer. Trogen,
für eine weitere Amtsperiode bestätigt. Wichtige Fragen
und Vorkommnisse auf dem Gebiete der Vertrags- und
Verkehrsverhältnisse mit den Lieferanten wurden behan-
delt. Ferner wurde beschlossen, eine wettere Meister-
Prüfung im Februar 1928 abzuhalten, voraussichtlich
in Basel.

'
Der Obmann der Subkommission. C. Studach,

St. Gallen, hielt à Referat, über das Material Roß-
haar. Nach den Verhandlungen fand am Samstag ein
Familienabend statt. Die Tagung wurde mit einer Fahrt
nach Arosa und einem Mittagsbankett daselbst geschlossen.

Dritte gewerbliche Studienreise. (*) Die für die Zeit
vom 24. September bis 3. Oktober 1927 vorgesehene
dritte gewerbliche Studienreise nach der italienischen und
französischen Riviera, verbunden mit Besichtigung wichti-
ger Gewerbe- und Industrie Etablissements der besuchten
Gegenden, begegnet in den Kreisen des schweizerischen Mit-
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